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Pressemitteilung von VALID e.V. 
 

Am 1. April tritt das neue Gesetz zur Klärung 
der Vaterschaft in Kraft –  

Freie Abstammungsgutachter: „Die Rechte für 
Mütter und Väter werden gerechter verteilt“ 

 

Rechtliche Väter können ein Stück weit aufatmen. „Das 

jetzt in Kraft tretende Gesetz zur vereinfachten Klärung 

der Vaterschaft ermöglicht ihnen eine außergerichtliche 

Klärung der Vaterschaft, was weniger belastend für alle 

Beteiligten ist“, sagt Henriette Tewes, Vorsitzende der 

Kooperationsgemeinschaft der freien Sachverständigen 

für Abstammungsgutachten in Deutschland (VALID). 

 

Frankfurt am Main / Geesthacht, 31. März 2008. „Wir begrüßen das 

Gesetz. Dafür haben wir uns von VALID seit Jahren eingesetzt und 

uns beim Entwurf der Bundesregierung konstruktiv eingebracht. Es 

ist sehr positiv, dass die Rechte für Mütter und Väter künftig 

gerechter verteilt sind als früher“, erklärt VALID-Vorsitzende 

Henriette Tewes. Rechtliche Väter, die Zweifel an ihrer Vaterschaft 

haben, können von 1. April an in einem vereinfachten Verfahren die 

Abstammung klären lassen. Im Gegensatz zu früher müssen sie 

nicht mehr vor Gericht ziehen und eine Anfechtungsklage 

einreichen, was in der Vergangenheit immer alle Beteiligten – ob 

Vater, Mutter, Kind – extrem belastet und geschmerzt hat. Durch 

die neue Gesetzeslage kann ein rechtlicher Vater außergerichtlich 

die Vaterschaft überprüfen lassen, ohne dass er befürchten muss, 

automatisch seine rechtliche Bindung und Verantwortung fürs Kind 

zu verlieren, falls das Abstammungsgutachten ihn als biologischen 

Erzeuger ausschließt. Wird die Vaterschaft ausgeschlossen, hat 

der rechtliche Vater zwei Jahre Zeit, sich zu überlegen, ob er die 

Vaterschaft anfechtet oder nicht. 

 

„Rechtliche Väter werden von dem neuen Verfahren profitieren, das 

ihnen eine außergerichtliche Klärung der Vaterschaft erlaubt und 

somit weniger die Familie und die Beziehung zum Kind belastet“, 

unterstreicht die VALID-Vorsitzende. 

 

Trotzdem wird dieses Gesetz nicht allen Betroffenen eine Lösung 

bieten. Denn es gibt genug Väter und Mütter, die in einer intakten 



 

 

Vorsitzende   Papacheck GmbH 
 GF: Henriette Tewes 
 Spandauer Str. 24-26 
 21502 Geesthacht 
Telefon 0800 - 72 72 24 325 
Telefax 0700 - 72 72 32 93 
 
stellv. Vors. BIOFOCUS – Ges. für 

biologische Analytik mbH 
 GF: Ralf Kobus 
 Berghäuser Straße 295 
 45659 Recklinghausen 
Telefon 02361 / 30 00 222 
Telefax 02361 / 30 00 162 
 
Finanzen ID-Labor GmbH 
 GF: Dr. Kirsten Thelen 
 GF: Dr. Angelika Lösch 
 Rheingaustr. 190-196  
 65025 Wiesbaden  
Telefon 0611 - 60 98 335 
Telefax 0611 - 60 98 336 
 
Internet  www.valid-ev.de 
E-Mail     info@valid-ev.de 
Bank       Degussa-Bank 
 Frankfurt/Main  
BLZ         500 107 00 
Konto 560 641 

 

Partnerschaft und Familie leben, aber dennoch von Zweifeln 

geplagt sind. „Das Gesetz wird der heutigen Lebenswirklichkeit 

nicht voll gerecht. Es gibt genug Fälle, in denen ein Mann, der 

Zweifel an der Vaterschaft seines Kindes hat, die Abstammung 

überprüfen lassen möchte, ohne dass er darüber die gesamte 

Familie unterrichten möchte. Und es gibt genügend Mütter, die sich 

nach einem Seitensprung mit der Frage quälen, ‚Ist mein Partner 

auch der Vater unseres Kindes?’, und nicht wissen, wie sie sich 

Gewissheit verschaffen können, ohne die Beziehung und das 

Familienglück aufs Spiel zu setzen. Was macht man in solchen 

Fällen?“, fragt VALID-Vorsitzende Henriette Tewes. Denn mit 

solchen Fragen wenden sich verstärkt in den vergangenen 

Monaten viele verunsicherte Väter und Mütter an die VALID-

Mitgliedslabore, berichtet Henriette Tewes. „Wir empfehlen dann 

Betroffenen, sich juristischen Rat zu holen, und motivieren sie, das 

offene Gespräch mit dem Partner zu suchen.“ 

 

Damit das vereinfachte Verfahren zur Klärung der Vaterschaft im 

Alltag umsetzbar ist, fordert die Kooperationsgemeinschaft „für die 

Labore eine klare Handlungsanleitung, damit wir Ratsuchende 

korrekt informieren, wie das Verfahren formal abläuft und was sie 

dabei zu berücksichtigen haben“, so Henriette Tewes. 

 

VALID legt seinen Fokus bereits auf das nächste Thema, für das 

sich die freien Abstammungsgutachter ab sofort verstärkt einsetzen 

wollen. „Für diese hochwertigen Analysen fordern wir einheitliche 

Qualitätsstandards, die der Gesetzgeber endlich festlegen muss. 

Für die VALID-Mitgliedslabore gelten bereits heute hohe 

Qualitätsstandards, die regelmäßig überprüft werden und die den 

Betroffenen die nötige Sicherheit geben, wenn sie uns mit einer so 

sensiblen Analyse wie einem Vaterschaftstest beauftragen“, betont 

VALID-Vorsitzende Henriette Tewes zum Abschluss. 

 
Über VALID e.V.: 
In VALID haben sich 2004 viele der in Deutschland ansässigen Labore zusammengeschlossen, 

die sich auf private Abstammungsgutachten spezialisiert und auf hohe Qualitätsstandards 

verständigt haben. Diese betreffen Anforderungen an Labor-Ausstattung, Leitungspersonal, 

Analyse-Ablauf, Probenentnahme, Datenschutz, Diskretion und die regelmäßige Teilnahme an 

bundesweiten qualifizierten Ringversuchen. Die meisten Vaterschaftstests, die in VALID-

Mitgliedslaboren analysiert werden, erfolgen oft nach intensiver Beratung durch die Laborbetreiber 

und im Einvernehmen aller Beteiligten, um gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. 80 

bis 90 Prozent der Vaterschaftstests werden nicht heimlich durchgeführt. 
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